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Wird vom Veranstalter ausgefüllt 
 
Start-Nr.:      Einsatz Startnummer:    EUR 
 
Startgeld bezahlt: [  ] ja     [  ] nein   Einsatz retour:    EUR 
 
 

NENNFORMULAR 19. Wanderritt des RFCs Kainachtal 
 

Ausschließlich bei der Meldestelle am Tag des Wanderrittes 
abzugeben! 

 
 
 
Team:               

 

Reiter:  

Vor- und Nachname:             

Geburtsjahr:              

Strasse:              

PLZ / Ort:              

Telefon:              

Email:               

 

Pferd: 

Name:           Alter:     

Impfschutz vorhanden:  [  ] ja         [  ] nein 

Pferdehaftpflicht-versicherung vorhanden:   [  ] ja         [  ] nein 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit meiner Angaben. Gleichzeitig habe ich die 

Bestimmungen auf Seite 2 vollumfänglich zur Kenntnis genommen, verstanden und erkenne den 

vollumfassenden Haftungsausschluss hiermit ausdrücklich und ohne Vorbehalt an.  

 

_________________________________________________ 

Datum & Unterschrift Reiter 

(bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 



Besondere Bestimmungen 

 

(1) HAFTUNGSAUSSCHLUSS 

 Die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt auf eigenes Risiko und eigene Gefahr. Der Veranstalter 
übernimmt keine wie auch immer geartete Haftung für Schäden, Krankheiten, Verletzungen, Diebstahl und 
andere Vorkommen – gleichgültig aus welchen tatsächlichen oder rechtlichen Gründen diese entstehen 
sollten – von denen Pferde, Besitzer, Reiter oder andere Personen oder deren Equipment betroffen sein 
könnten.  

 Der Haftungsausschluss umfasst auch alle Angestellten, freien Mitarbeitenden und / oder sonstige 
Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen des Reiterhofs Pichlers und des RFC Kainachtals anlässlich ihrer 
Tätigkeit für die Veranstaltung.  

(2) GESUNDHEIT DES PFERDES 

 Jeder Reiter trägt die volle Verantwortung für seine Gesundheit bzw. die Gesunderhaltung seines Pferdes. 
Im Falle, dass durch nicht vorhandenen Impfschutz bzw. einer fehlenden Pferdehaftpflicht das eigene Pferd 
oder andere Pferde zu Schaden kommen, sind die Konsequenzen und Kosten (Schadensersatzansprüche) 
entsprechend durch den Reiter zu tragen.  

 Teilnehmende Pferde müssen seuchenfrei sein und aus einem seuchenfreien Stall kommen. Es dürfen nur 
Tiere teilnehmen, welche frei von ansteckenden Krankheiten sind. Im Zweifel entscheidet ein Tierarzt auf 
Kosten des Teilnehmers.  

 Teilnehmende Pferde müssen mindestens 4-jährig sein. 

(3) SICHERHEIT & AUSRÜSTUNG  

 Auf der gesamten Strecke gilt die StVo. Die Strecke ist nicht gesperrt bzw. extra abgesichert, daher bitten 
wir um besondere Vorsicht bei der Strassenüberquerung. Jeder Reiter haftet für sein Pferd und sein 
Verhalten; der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für Pferd und Reiter auf der Strecke.  

 Es gilt eine Reithelm- und Schutzwestenpflicht bis zum 18. Lebensjahr. Wir raten aber allen Teilnehmern 
unabhängig von Alter und Können zur Verwendung eines Reithelms und einer Schutzweste.  

 Die Ausrüstung von Pferd und Reiter kann beliebig gewählt werden, muss aber zweckentsprechend und 
verkehrssicher sein. Atembeengende Zäumung ist nicht erwünscht, der Missbrauch von Sporen und / oder 
Gerte führt zum Ausschluss.  

 Es gilt eine Leinenpflicht für Hunde auf dem gesamten Veranstaltungsgelände und auf der Strecke.  

(4) FOTOS 

 Es werden auf der Strecke von jedem/jeder Reiter/in Fotos gemacht, die im Anschluss an die Veranstaltung 
bis auf Widerruf kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Mit meiner Unterschrift bin ich damit 
einverstanden, dass diese Fotos durch den RFC Kainachtal für mediale Zwecke und auf den 
Kommunikationskanälen des Vereins (Homepage, soziale Medien) verwendet werden dürfen.  

(5) DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN 

 Dieses Formular wird eine begrenzte Zeit verschlossen im Vereinsarchiv abgelegt. Die darauf 
festgehaltenen Daten werden nicht mit Dritten geteilt oder anderweitig weitergegeben. Mit der Unterschrift 
des Formulars stimmen die Teilnehmer dieser begrenzten Ablage zu.  

(6) AUSSCHLUSS 

 Der Veranstalter behält sich vor, ein Pferd wegen nicht passender Ausrüstung oder gesundheitlicher Risiken 
von der Veranstaltung auszuschliessen. Im Zweifel entscheidet ein Tierarzt auf Kosten des Teilnehmers.  

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon 
nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen Bestimmung eine der Bestimmung möglichst 
nahekommende, wirksame Regelung zu treffen.  

 

Wir wünschen Euch einen wunderschönen und sicheren Ritt.  


